
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 10 EU-InfoG EU-Datenbank
 EU-InfoG - EU-Informationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Die Datenbank gemäß § 1 Abs. 2 ist zum Zwecke der Übersichtlichkeit und der Benutzer/innenfreundlichkeit

grundsätzlich nach fachlichen Gesichtspunkten zu gliedern.

2. (2)Der Parlamentsdirektion obliegt die Erteilung von Auskünften über den Zugang der Öffentlichkeit zu den in der

EU-Datenbank verfügbaren Dokumenten über Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union.

In Kraft seit 01.01.2012 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eu-infog/paragraf/1
file:///

	§ 10 EU-InfoG EU-Datenbank
	EU-InfoG - EU-Informationsgesetz


